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Vorgaben und Empfehlungen zum Corona-Schutz für Wählerinnen und 

Wähler am Wahlsonntag 
 
 

 Ansammlungen vermeiden und Abstand halten  

Vor und in dem Wahllokal sind Ansammlungen zu vermeiden und eine 

dauerhafte Distanz von 1,5 Metern zwischen sich und einer anderen 

Person einzuhalten.  

 

 Medizinische Maske tragen  

Vor Eintritt in das Gebäude des Wahllokals und während des gesamten 

Aufenthaltes darin ist eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske 

oder FFP2-Maske) zu tragen. Erst nach Verlassen des Gebäudes (nicht 

des Wahllokales) kann die Maske wieder abgenommen werden.  

 

 Handhygiene 

Die Hände sollen bei Betreten des Wahllokales mit den bereitgestellten 

Mitteln desinfiziert werden. Es stehen Desinfektionsspender mit Sensor, 

per Tritt oder solche, die – sofern möglich – mit dem Ellenbogen bedient 

werden, zur Verfügung. Das Desinfektionsmittel sollte zumindest 30 Se-

kunden auf den Händen verteilt werden. 

 

 Atemhygiene 

Beim Husten oder Niesen sind Mund und Nase mit dem gebeugten El-

lenbogen oder einem Papiertaschentuch, das nach Gebrauch sofort zu 

entsorgen ist, bedeckt zu halten. 

 

 Vorlage des Lichtbildausweises  

Es wird empfohlen, den amtlichen Lichtbildausweis zur Identitätsfeststel-

lung so bereitzuhalten, dass ein Kontakt mit einem Wahlhelfer vermie-

den werden kann (z.B. Aufschlagen der entsprechenden Seite im Reise-

pass). Gleiches gilt für das Vorzeigen der Wahlbenachrichtigung.  

 

 Eigenes Schreibmaterial  

Es ist aus hygienischen Gründen vorgesehen, dass zur Stimmabgabe 

ein eigenes Schreibgerät (Kugelschreiber) mitzubringen ist.  

Sollte ein solches Schreibgerät nicht mitgebracht werden, wird im Wahl-

lokal entsprechendes Schreibmaterial zur Verfügung gestellt. Der be-

nutzte Stift wird dann in eine Schale gelegt und nach jedem Gebrauch 

desinfiziert.  
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 Sofortiges Verlassen des Wahllokales 

Sobald die Stimmzettel in die Wahlurne geworfen werden, ist das Wahl-

lokal sofort zu verlassen. Es wird empfohlen, auch das Gebäude des 

Wahllokales unmittelbar zu verlassen.  
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Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

 

Gez. 

Frank Staffel 

Bereichsleiter Zentrale Dienste 


